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Die Tatsachen auf den Kopf gestellt 
A l s  die Fraktion der «Vaterländischen Union» 

v o r  e i n e m  Jahr  und zwei Monaten, am 28. De
z e m b e r  1963,  dem Landtag einen Antrag auf Ab
ä n d e r u n g  der Verfassung vorlegte, der  erstmals 
die Erweiterung der Regierung auf fünf Mit
g l i e d e r  vorsah, musste man durchaus anneh
men, d a s s  dieser Vcrgrösserungsvorschlag der 
R e g i e r u n g  ernst gemeint sei. Die Haltung der 
Union-Abgeordneten, die ihr eigenes und das 
P r e s t i g e  ihrer Partei hinter den Antrag stellten, 
l i rss  k e i n e  Zweifel mehr zu. Der Vaterländi
schen  Union g i n g  es damals vor allem darum, 
ck.ss d e r  Regierungschef-Stellvertreter künftig 
ebenfa l l s  d a s  Stimmrecht in der  Regierung be
sitzen sollte, und somit eigentlich erst zum voll-
w e r l i g e n  Regierungsmitglied wurde. Die da
durch entstehende Verschiebung der Mehrheits
vorhältnisse sollte eben mit der Erweiterung 
einf f ü n f  Mitglieder wieder ausgeglichen wer
den. 

Sprecher der Vaterländischen Union betonten 
damals wörtlich, dass es sich um «das Prestige 

KOMMENTAR 
Ein garstig' Lied? 

Politik verderbe den Charakter, meinen die  
einen. W o  nicht mehr politisiert werde, dro-
he der Zerfall, sagen die andern. 
Wenn 'man sich einig wäre über den Inhalt 
des Begriffes Politik, würde (man auch -we
niger aneinander vorbeireden. Nimmt man 
Politik als berechnendes Verhalten, kurzum 
nls Schlangenschlauheit, ist das eine Sache. 
Politik als aktive Teilnahme an der Führung, 
Erhaltung, Ordnung eines Gemeinwesens, 
wie es im Wörterbuch so schön formuliert 
wird, ist eine andere Sache. 
Politisieren kann man indem man über Poli
tik spricht oder indem man etwas politisch 
behandelt. Politik betreibt, w e r  in -irgend 
einer Form teilnimmt an der Erhaltung, Ord
nung und Führung eines Gemeinwesens, z. B. 
wer sich um Liechtenstein bemüht und für 
seinen Staat in irgend einer Art einsetzt. Die 
Skala der möglichen Formen der politischen 
Betätigung ist sehr reichhaltig. S ie  reicht 
von der aktiven Ideenbildung bis zur mehr 
oder weniger kritischen Meinungsbildung. 
Sie spannt sich von der schöpferischen Idee 
zur Diskussion bis zur Aus- u n d  Durch
führung. 
Man darf sich in der Politik vor  der öffent
lichen Meinungsbildung nicht scheuen. Auch 
wenn Meinung gegen Meinung steht. Ver
schiedener Meinung zu sein, ist keine Schan
de und auch kein Fehler. Im Gegenteil, man 
möchte wünschen, dass gewisse  Probleme 
mehr diskutiert und zerzaust würden, wobei 
es mitunter zu heftigen "Widersprüchen kom
men kann. Wenn Politik die  Kunst des  Mög
lichen ist und wenn man sich der  besten 
Lösung, der Wahrheit und Richtigkeit oft nur 
in widersprüchlichen Aussagen nähern kann, 
bedingt dies vermehrte und gepflegte Mei
nungsbildung auf breitester Ebene. 

Politik ist  nicht gleichzusetzen mit Popu
larität. Auch nicht mit Effekthascherei, oder 
billigem Tageserfolg. Jede Politik verliert 
ihr Gesicht, wenn s i e  n u r  Popularität an
strebt. Populär wäre etwa, die Steuern ab
zuschaffen, die Kindetzulagetv z u  verdrei
fachen etc. Ob e s  richtig u n d  verünftig wäre, 
ist kaum anzunehmen. 
Wenn man sich in Liechtenstein vermehrt 
darauf besinnt, was  Politik sein will  und sein 
kann, wird auch vermehrt mit Interesse poli
tisiert. Zumal d i e  jungen Bürger nicht mehr 
achselzuckend neben dem Geschehen stehen 
werden, sondern denkend und kritisch ein
seifen,  damit das politisch' Lied kein gar
stig' Lied mehr ist. (tdr) 

der Vaterländischen Union» handle und, dass 
«Die Herr-im-Haus-Rolle» des Regierungschefs 
endlich abgebaut werden müsse. 

Nachdem die Vaterländische Union damals 
ihre weitere Zusammenarbeit vom Eingehen auf 
diesen Antrag zur Bedingung machte, wurde 
der Antrag auf Verfassungsänderung in erster 
Lesung behandelt und anschliessend einer fünf
köpfigen Landtagskommission zur weiteren Be
arbeitung übergeben. Dieser Kommission gehör
ten von de r  Vaterländischen Union der Land
tagsvizepräsident Dr. Otto Schädler und der 
Abgeordnete Dr. Alois Vogt an. Im Verlaufe 
des Jahres 1964 wurde der Antrag auf Verfas
sungsänderung von  der Kommission in ver
schiedenen Sitzungen bearbeitet und schliess
lich am 3. Februar 1965 wieder in den Landtag 
eingebracht und hierselbst beschlossen. 

Soweit die Fakten, die zur Verfassungsände
rung führten. 

Einen regelrechten Fasnachtswitz aber lei
stete sich inzwischen das «Liechtensteiner Va
terland», das in einem Leitartikel am letzten 
Dienstag auf die Verfassungsänderung zurück
kommt und mit Schlagworten und recht sonder
baren Feststellungen Kritik an der Verfassungs
änderung bzw. Regierungserweiterung übt. 

Es kann zwar nicht unsere Aufgabe sein, die 
von der Vaterländischen Union seinerzeit mit 
Nachdruck geforderte Regierungserweiterung 
hier zu begründen oder gar  zu rechtfertigen. 
Die Tragweite, die einer Regierungsumbildung 
bzw. -erweiteirung zukommt, erlaubt es aber 
nicht, die seltsame Haltung des «Vaterland» 
einfach mir nichts dir nichts den immer höher 
gehenden Wellen der herannahenden Fasnacht 
zuzuschreiben. Offensichtlich hat  die Union zu 
spät bemerkt, dass ihr Antrag auf Erhöhung 
der Mitgliederzahl in der Regierung im Volk 
durchaus nicht so positiv aufgenommen worden 
ist, wie man dies mitunter erwartet hatte. Da 
es entweder an Argumenten oder an  Mut fehlt, 
diesen Antrag nachträglich zu begründen, spielt 
man scheinheilig den übergangenen und stellt 
sich dem Volk gar als Kritiker (der eigenen Sa
che) vor. Man vergisst nicht, die ganze An
gelegenheit mit dem inzwischen ebenfalls schon 
bekannten «Korr.» etwas unverbindlicher zu ge

stalten und  sich mit dem Satz: «Dieselbe (die 
Verfassungsänderung) ist bedeutend über das  
von der Vaterländischen Union eingebrachte 
Begehren hinausgegangen, ohne dass zuvor die 
Parteien Gelegenheit erhielten, dazu eingehend 
Stellung zu beziehen», schon zu Beginn der  
Ausführungen die Rolle des Verantwortlichen 
an andere weiterzugeben. 

Nachdem man in der  Union offensichtlich 
schon wieder einiges vergessen hat, scheint es 
uns notwendig, dies hier noch einmal zu wie
derholen: 

Bezüglich der Parteien wäre zu erwähnen, 
dass die Vorlage auf Erweiterung der Regierung 
von der Vaterländischen Union (also auch von 
einer Partei) im Landtag eingebracht wurde. 
Sollte es tatsächlich stimmen, dass die «Union» 
später keine Gelegenheit mehr hatte, auf die 
endgültige Formulierung ihres eigenen Antra
ges einzuwirken, so liegt dies höchstens in der 
Kontaktarmut ihrer eigenen Abgeordneten zur 
Partei, überdies hatten die Mitglieder der Land
tagskommission beschlossen, mit ihren Parteien 
jeweils Fühlung'Aufzunehmen. Das «Vaterland» 
schreibt weiter, dass man wohl dies und jenes 
gewusst habe, den endgültigen Entwurf aber erst 
in der Zeitung kennenlernen konnte. Auch hier 

müss te  der Leitartikler eigentlich gissen, .  dass 
es  Sache der VU gewesen wäre, ihren eigenen 
Alitrag im «Vaterland» zu begründen und zu 
erläutern. 

Im Zusammenhang mit dem Schlagwort des 
«Verzichtes auf Volksrechte», möchten wir  auf 
Art. 2 unserer Verfassung hinweisen, wo es 
heisst, dass die Staatsgewalt im Fürsten und im 
Volke verankert und von beiden nach Mass
gabe der Verfassung ausgeübt wird. Früher 
wurden der Regierungschef und sein Stellver
treter vom Landtag vorgeschlagen und  vom 
Landesfürsten ernannt, während die Regierungs
räte vom Landtag gewählt und vom Landes
fürsten bestätigt wurden. Nach de r  neuen Re
gelung, die darauf hinzielt, die Wählbarkeit, 
Bestellungsart und Amtsdauer einheitlich für 
a l l e  Mitglieder der Regierung gleichzustellen, 
werden alle Mitglieder der  Regierung jetzt vom 
Landtag vorgeschlagen und vom Landesfürsten 
ernannt. Man kann hier  zwar einen juristischen 

Liechtensteinische Beteiligung em Spitalneubau Feldkirch? 
3K In dem Mittwoch abend beschlossenen 

Voranschlag 1965 der Stadtgemeinde Feldkirch 
und ihrer Betriebe in Höhe von nahe 120 Mil
lionen S, wovon 65 Millionen S auf die städti
schen Betriebe wie Elektrizitiätswerk, Einrich
tungsbetrieb, Wasserwerk und  dergleichen ent
fallen, ist nach dem Baugrunderwerb die erste 
finanzielle Vorsorge getroffen für das künftige 
medizinische Zentrum nahe der  liechtensteini
schen Grenze. 

W i e  erinnerlich, sollen auf dem sanften Süd
abhang des  Blasenberges in Tisis, an  der Stelle 
des EXerzitienhauses der PP. Jesuiten, ein Lan-
desunfallkrankenhaus und das: neue Feldkircher 
Stadtspital errichtet werden. Im Feldkircher Ge
meindebudget 1965. sind Kreditmittel von 2.5 
Millionen S.vorgesehen, und zwar für Planungs-
u n d  Erschliessungskosten ' zum . Spitalneubau, 
aber  auch für den Ausbau de r  Carinagässe als 
künftiger Hauptzufahrtsstrasse, zum Spitalszen
trum, p e r  Betrieb im. alten. Krankenhaus' erfor
der t  bei 6.4 Millionen S: Aufgaben in diesem 
Jahre  einen Gemeindezuschüss v o n  2 Millionen 
Schilling. •/ > • . '  < 

Das Feldkircher Krankenhausprojekt befindet 
sich derzeit im Stadium der  Detäilplanung. Wäh
renddessen sind in einer ersten Fühlungnahme 
an  die Städtgemeinde Feldkirch Wünsche Liech
tensteins heraiigetragen worden, in gewissem 
Rahmen beim Bau dieses medizinischen Zen
trums in Südvorarlberg mitberücksichtigt oder 
miteinbezogen zu werden. 

Auf  diese Umstände bezog sich i n  der  Feld
kircher Stadtvertretersitzung am Mittwochabend 
StR Heinz. Da die Frage aufgetaucht sei, ob man  
in den Feldkircher Krankenhausneubau die spi
talärztliche Versorgung Liechtensteins mitein
beziehen solle, ergebe sich als zweite Frage, 
ob dies in  einem mit der  gegenwärtigen Pla
nung geschehen solle oder ob man daran erst 
später denke, in Form eines Zubaues oder Neu
baues. Baure'ferent Heinz habe die Meinung, 
dass  bei entsprechender Vertragsabsicherung 
der liechtensteinische Wunsch ohne weiteres 
berücksichtigt werden könnte. 

Bürgermeister Lorenz Tiefenthaler erklärte, 
dass bisher mehr inoffizielle Vorstellungen 
Liechtensteins stattgefunden haben, Unter ver
schiedenen Wünschen sei auch der  eine ge
äussert w;orden, eine gewisse Bettenanzahl si
cherzustellen, und  zwar ausschliesslich für 
liechtensteinische ; Patienten. Der  Feldkircher 
Bürgermeister meinte, dass zur Erfüllung des 
liechtensteinischen Wunsches sowohl ein Bau-
Koste'nzuschuss als auch eine Dauer-Beitrags
verpflichtung notwendig sein werde, diese zur 
kopfquotenmässigen jährlichen Abgangsdek-
küng. Wie eine Aussprache mit  dem Architek
ten ergeben habe, liesse sich d e r  Wunsch Liech
tensteins in baulicher Hinsicht ohne weiteres er
füllen. Diesfalls würde man mit dem erweiter
ten Projekt von vornherein beginnen, nicht erst 
die Erweiterung als zweite Etappe nachziehen. 

Der Markt ist meist ve r l au f en . . .  
Seit vergangenen Montag sind,, neue Bestim

mungen im Zusammenhang mit der Einreise 
ausländischer Arbeitskräfte nach Liechtenstein 
in Kraft getreten. Jeder  Ausländer muss im 
Besitz einer Arbeitsbewilligung sein, wenn er 
die Grenze überschreitet. Liegt also ein Ange
bot für eine Arbeitskraft aus dem Ausland 
vor, muss der hiesige Arbeitgeber zuerst um die 
Arbeitsbewilligung ansuchen und die Bewilli
gung, sofern sie erteilt wird, dem ausländischen 
Werber übersenden. Angesichts der  gespannten 
Lage1 auf dem Arbeitsmarkt, müssen solche An
gebote aus dem Ausland raschestens beantwor
tet werden. Nach meinen Erfahrungen dauert 
es aber in der Regel mehrere Wochen, bis man 
von der zuständigen. Amtsstelle eine diesbezüg
liche Antwort erhält. In dieser Zeit ist der 
Markt meist wirklich schon verlaufen und der 
liechtensteinische Arbeitgeber hat  das Nach
sehen. Unsere Amtsstellen müssten deshalb s o  
organisiert (oder personalmässig erweitert) wer
den, dass die Antwort..auf Anfragen -in kürze
ster Zeit erteilt werden kann. 

Ein Gewerbetreibender 

Unterschied feststellen, in der Praxis bleibt sich 
die Bestellungsart jedoch gleich. An der Tat
sache, dass die Regierungsmitglieder nach wie 
vor von den Delegiertenversammlungen der Par
teien nominiert, dem Landtag vorgeschlagen, 
von diesem bestätigt und vom Landesfürsten 
ernannt werden, ändert sich nichts. Da der 
Landesfürst ohne Landtag auch keine Regie
rungsmitglieder bestellen kann, sieht man beim 
besten Willen nicht ein, wo  die faktische 
Schmälerung der Volksrechte liegt. 

Die Tatsache, dass nach der neuen Regelung 
nur noch gebürtige Liechtensteiner in die Re
gierung berufen werden können, wird vom «Va
terland» ebenfalls als eine über  «das Begehren 
der Union» hinausgehende Forderung hinge
stellt. Bisher mussten laut Verfassung nur  der  
Regierungschef und sein Stellvertreter gebür
tige Liechtensteiner sein. Im Zuge der  Gleich
stellung aller Regierungsmitglieder wurde diese 
Bedingung auch auf die Regierungsräte erwei
tert. Nach der Kritik im «Vaterland» muss man 
sich zwangsläufig die Frage stellen, ob die 
«Union» eigentlich Neubürger in die Regierung 
wählen wollte. Wir  haben bis jetzt angenom
men, und die Praxis beweist es ebenfalls, dass 
sich die Regierung ausschliesslich aus gebür
tigen Liechtensteinern zusammensetzte. 

Theoretisch sei es möglich, so schreibt das  
«Vaterland» ausserdem,, dass die Regierung 
auch nach einer Landtagswahl und daraus re
sultierenden Änderungen im Mehrheitsverhält
nis, auf «ihre bisherige Zusammensetzung be
harren» und sozusagen «unbekümmert» weiter
regieren könne. Das heisst, dass die im Frühjahr 
zu  bestellende neue Regierung unbeschadeit der 
kommenden Landtagswahlen bis im Frühjahr 
1969 im Amt bleiben könne, Darauf müsse hin
gewiesen werden, nachdem es im Motivenbe
richt zum Landtag «mit keinem Wort» erwähnt 
sei. • ,, • 

Man hat dabei geflissentlich übersehen, dass 
es  in der Neufassung zum Art. 80 der Verfas
sung heisst: Dass die Regierung bzwi jedes ein
zelne Regierungsmitglied während der. ganzen 
Amtsperiode das Vertrauen des Landesfürsten 
und des Landtages haben muss. Wenn  auch nur 
e i n  Teil — der Landesfürst oder das Parlament 
— der  Regierung das Vertrauen entzieht, hat  
eine Amtsenthebung stattzufinden. — So steht 
es  übrigens auch unter § 2 des Entwurfes zu 
Art. 8 0 . —  Mit dem «unbekümmerten» Weiter-

Heute: Beilage «Sparen nach dem Sparprämiengesetz » 


